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des Titus iſt ſo bei i

valent vorhanden.

Wen weder in ſich, noch in einem Aequi⸗

Würzburg.

Univerſitätsprofeſſor Dr. Göpfert.

III. (Eine zweimal begonnene Meſſe.) In der Land⸗

pfarre X. wurde am Dreifaltigkeitsſonntage der Hochw. Herr Prälat

N., der ſich auf einige Tage eben daſelbſt aufhielt, eingeladen, das

Hochamt zu celebriren. Der Hochw. Herr Pfarrer hatte bereits die

hl. Segenmeſſe geleſen, und der Herr Cooperator ſtand auch ſchon

am Altare und recitirte eben das „Kyrie“, als der Herr Pfarrer

ſich plötzlich und beſtürzt ihm näherte, mit der traurigen Mittheilung,

der Hochw. Herr Prälat ſei ohnmächtig geworden und werde kaum

eine ſtille Meſſe leſen, geſchweige denn das Hochamt halten können.

„Was werden wir alſo thun?“ (fragte der Pfarrer) „zum Hochamte

kommen ja heute nicht nur die Pfarrkinder, ſondern auch Fremde

aus den benachbarten Pfarreien;

die Meiſten hätten ſomit keine

heilige Meſſe!“ — „Nun,“ antwortete der Cooperator, „da müſſen

Ew. Hochwürden ſelbſt das Amt halten, necessitas non habet

legem!“ — Während nun der Herr Cooperator ſeine Meſſe fortſetzte

und das „Gloria“ betete, kam ihm der Gedanke, daß dieſe Urſache

für den Pfarrer, der zudem nicht mehr nüchtern ſei, nicht hinreiche,

um zu biniren; daß es vielmehr entſprechender ſei, wenn er (der

Cooperator) ſeine Meſſe abbreche und ſelbſt das Hochamt halte. Ge⸗

dacht, gethan; er nahm den Kelch und kehrte in die Sakriſtei zurück

— zur Ueberraſchung des Herrn Pfarrers.

at nun der Herr Cooperator richtig gehandelt? — Ja, man

kann ſeine Handlungsweiſe gar nicht tadeln. — Nach der Meinung

mehrerer Moraliſten darf der Prieſter an einem gebotenen Feier⸗

tage die h. Meſſe (doch nwur vor dem Offertorium, d. i. si

Oblatio facta non fuerit) unterbrechen, um eine Proceſſion zu

empfangen;

ja er dürfte ſogar zu Gunſten eines ankommenden

Fürſten, oder einer ankommenden (zahlreichen) Pilgerſchaar

(der ſonſt die Anhörung einer ganzen h. Meſſe unmöglich wäre)

die h. Meſſe von Neuem anfangen. — Das Nämliche ſcheint nun

auch in unſerem Falle Geltung zu haben; denn der größte Theil

der Landgemeinde, und die ankommenden Fremden aus den benach⸗

barten Pfarreien, welche (vielleicht mit manchem Opfer) die An⸗

hörung der h Meſſe verſchoben, um die Freude zu haben, dem Hoch⸗

amte des fremden Prälaten beizuwohnen, können billig mit einer

Schaar von ankommenden Pilgern verglichen werden, und überwiegen

jedenfalls die Rückſicht auf die viel geringere Zahl der Andächtigen,

die ſich bei der bereits begonnenen Meſſe des Herrn Cooperators

eingefunden haben, ſelbſt wenn dieſe in Folge des unliebſamen

Vorfalles, ſpäter dem Hochamte beizuwohnen verhindert, gar keine879
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Meſſe anhören könnten. Uebrigens beſteht zu Gunſten Unſeres
errn Cooperators auch eine Entſcheidung der Congregation der
Riten „5In IA Marianopolit. die Julii 1869 Auf die An
rage nämlich: „Ob 8 einem rieſter, der an inem Sonntage
in einer öffentlichen 1 die ſtille) 4e rlaubt ſei,
beim „Kyrie“ (mit Unterlaſſung aller übrigen Theile der eſſe)
vom Altare wegzugehen, (als en eines anderen Prieſters,
der lötzlich und unverſehens verhindert wird, die feierliche Meſſe
für das olk zu celebriren) das Hochamt halten? oder,
S Hi dieſem, oder einem ähnlichen 0 beſſer ſei, von dem apo  E  —
iſ Indulte, biniren, Gebrauch machen (de gu graviter
Oneratur conscientia Episcopi)? 1⁰⁴

7 die Congregatio
Rituum auf den erſten El der rage mit „Fa  4 ES iſt
rlaubt Iim vorgelegten Falle (nach en  rechender Belehrung der Um
ſtehenden ber den Grund) die Meſſe abzubrechen Missam relinquere);

auf den zweiten Ei der rage aber mit „Nein“, „Non
expedire.

emnach hat unſer Herr Cooperator brrect gehandelt. Nur
hätte EL (wenn der Pfarrer eS nicht ſchon gethan), bevor den
Altar verließ, ich gegen das blk wenden ollen, CS über das
Vorgefallene In Kenntni 3u ſetzen, ud zugleich (zu deſſen Beruhi⸗
gung) zu erklären, daß jene, welche auf das Amt unmöglich varten
könnten, für heute der Anhörung der Meſſe entſchuldigt eien.

Linz Subprior Caſſianus Vivenzi, Carmelit

ein Beichtvater bei ſogenannten Conceurs
age ſich Aurz faſſen Ein junger neugeweihter Prieſter kommt
als Kaplan einem eifrigen und Hi der eelſorge ſehr erfahrenen
Pfarrer Der aplan zeig großen Eifer, namentlich im Beichtſtuhle;
S iſt ihm nie 6 viel Arbeit; E 49 nUr, daß die CUte nicht
öfter  L zur Beichte gehen Seine Ermahnungen auf der Kanzel und
In Geſprächen haben den Erfolg, daß viele junge Mädchen leißig
zur Beicht kommen. Mit dieſen iſt ELU nun ehr lang; 90 thnen
ange Lehren, erzählt ihnen Geſchichten QAus dem Leben der eiligen,
beſonders von den Heiligen des ages, nimmt auch äufig General—
beichten auf, ſelbſt von olchen, we bereits Eln oder mehrmals
Generalbeichten abgelegt aben Er nde nämlich, daß tele auch
nach einer Generalbeicht wieder chwere Sünden egangen aben,
und iſt geneigt glauben, daß die früheren Generalbeichten ſei ES

V der Pönitenten oder wegen nachläſſiger Erforſchung
von Seite der Beichtväter ungiltig oder doch zweifelhaft giltig
nd aher einer Unterſuchnng unterzogen werden en Der
Pfarrer beobachtet ſeinen Kaplan ängere Zeit, ohne ihm eine Er

machen: erſt nachdem die Folgen dieſer Praxis


